
Der neue AOK WHO4-Vertrag zum 01.09.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.09.23 tritt der neue AOK WHO4 - Gesamtvertrag in Kraft und gilt für alle
Versorgungen, deren Abgabe ab dem 01.09.23 erfolgt.

Für Versorgungen mit einer vor dem 01.09.2023 ausgestellten Empfangsbestätigung:
Abrechnung zum alten Vertragspreis. Hier gelten dann die alten Vertragsdetails der
einzelnen AOK-Verträge und Unterverträge und auch die dort aufgeführten
Tarifkennzeichen. Bitte rechnen Sie diese Aufträge vor dem Einspielen der neuen
Daten ab.

Für Versorgungen mit einer nach dem 01.09.2023 ausgestellten Empfangsbestätigung:
Abrechnung ab dem 01.09.2023 zum neuen Vertragspreis. Hier gilt dann unabhängig von
der jeweiligen AOK der neue Gesamtvertrag mit den neuen einheitlichen
Kassenpositionen, Tarifen und Tarifkennzeichen.

Leider sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle AOKs dem Genehmigungsverzicht bei
Erst-und Folgeversorgungen beigetreten. Sobald dies vorliegt, werden alle Druckprofile
das verkürzte Genehmigungsverfahren berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr IPRO-Team

Hier finden Sie alle Informationen zum neuen AOK WHO4 Vertrag als PDF
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